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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf des Landesgesetzes, 

mit dem das Oö. Sozialhilfegesetz 1998 und das  

Oö. Chancengleichheitsgesetz geändert werden 

 

 

Landesgesetz, mit dem das Oö. Sozialhilfegesetz 1998 und 

das Oö. Chancengleichheitsgesetz geändert werden 

 

 

Artikel I 

Landesgesetz, mit dem das Oö. Sozialhilfegesetz 1998 geändert wird 
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10. HAUPTSTÜCK 

STATIONÄRE EINRICHTUNGEN 

§ 64 

Anzeige, Anerkennung, Aufsicht 

(1) Die Absicht der Errichtung, der Erweiterung oder der Auflassung von Heimen gemäß 

§ 63 sowie die Aufnahme des Betriebes und die nicht nur vorübergehende wesentliche 

Einschränkung des Betriebes ist der Landesregierung vom Träger der betreffenden 

Einrichtung anzuzeigen. 

(2) Die Unterbringung Hilfebedürftiger in Heimen, die nicht von einem Träger sozialer 

Hilfe betrieben werden, setzt die bescheidmäßige Anerkennung durch die Landesregierung 

über Antrag des Heimträgers voraus, wenn nicht bereits eine Anerkennung nach dem 

Oö. ChG vorliegt. Ein Heim ist anzuerkennen, wenn 

1. es den Voraussetzungen des § 63 Abs. 3 bis 7 entspricht, 

2.   ein Bedarf zur Unterbringung von Hilfebedürftigen gegeben ist und 

3. die Wirtschaftlichkeit des Betriebes gewährleistet ist. 
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Die Anerkennung kann unter Bedingungen oder Auflagen sowie zeitlich befristet 

ausgesprochen werden. 

(3) Der Betrieb von Heimen unterliegt der Aufsicht der Landesregierung, insbesondere 

im Hinblick auf die Überwachung der Einhaltung der Voraussetzungen nach § 63 Abs. 3 

bis 7. Den Organen der Landesregierung ist Zutritt zu den Gebäuden und Räumlichkeiten 

der Heime sowie Einsicht in die Unterlagen zu gewähren und Auskunft zu erteilen, soweit 

dies zur Kontrolle erforderlich ist. 

(4) Entspricht ein Heim nicht den Voraussetzungen gemäß Abs. 2 Z 1 oder 3 (Mangel), 

ist dem Rechtsträger des Heimes eine angemessene Frist zur Mängelbehebung 

einzuräumen, wenn eine Mängelbehebung möglich ist. 

(5) Nach Ablauf einer gemäß Abs. 4 gestellten Frist ist die Anerkennung zu widerrufen, 

wenn eine Voraussetzung für die Anerkennung weggefallen ist, und der Betrieb eines 

Heimes eines Trägers sozialer Hilfe einzustellen, wenn das Heim die Voraussetzungen 

gemäß § 63 Abs. 3 bis 7 nicht mehr erfüllt. 

§ 64a 

Meldepflichtige Pflege- und Betreuungseinrichtungen 

(1) Gemäß § 64b sind meldepflichtige Pflege- und Betreuungseinrichtungen nicht nach 

dem Oö. Chancengleichheitsgesetz oder gemäß § 64 Abs. 2 anerkannte oder von der 

Anerkennungspflicht ausgenommene Einrichtungen, in denen mindestens drei Erwachsene, 

pflege- oder betreuungsbedürftige Menschen eine vorübergehende oder dauerhafte 

Wohnmöglichkeit sowie entsprechende Betreuungsleistungen im Sinn des 

Oö. Sozialberufegesetzes oder Pflegeleistungen im Sinn des Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetzes, BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 59/2018, oder Leistungen im Sinn des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993, 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2018, erhalten.  

(2) Durch die gesetzlichen Bestimmungen zu den meldepflichtigen Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen werden bundesrechtliche Bestimmungen, wie insbesondere das 

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das Ärztegesetz 1998, das 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Arzneimittelgesetz, das 

Bundespflegegeldgesetz, die Gewerbeordnung 1994, das Heimaufenthaltsgesetz, das 

Konsumentenschutzgesetz, das Medizinproduktegesetz sowie das Lebensmittelsicherheits- 

und Verbraucherschutzgesetz nicht berührt. 

§ 64b 

Meldepflichten 

(1) Die beabsichtigte Aufnahme des Betriebs einer meldepflichtigen Pflege- und 

Betreuungseinrichtung ist von der Betreiberin bzw. vom Betreiber der Einrichtung der 

Bezirksverwaltungsbehörde spätestens acht Wochen vor der Betriebsaufnahme schriftlich zu 

melden. 

(2) Die beabsichtigte Einstellung des Betriebs einer meldepflichtigen Pflege- und 

Betreuungseinrichtung ist von der Betreiberin bzw. vom Betreiber der Einrichtung der 

Bezirksverwaltungsbehörde spätestens zwölf Wochen vor der Betriebseinstellung schriftlich 

zu melden. 
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§ 64c 

Mindestqualitätsstandards 

(1) Die Betreiberin bzw. der Betreiber einer meldepflichtigen Pflege- und 

Betreuungseinrichtung hat sicherzustellen, dass für die Leistungserbringung eine 

ausreichende Anzahl an fachlich qualifiziertem Pflegepersonal und nicht pflegendem 

Hilfspersonal entsprechend der Anzahl der Bewohnerinnen bzw. Bewohner sowie der Art 

und dem Ausmaß der diesen zu erbringenden Leistungen im Sinn des 

Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 59/2018, zur Verfügung steht; die Pflege- und Betreuungsleistungen sind durch 

entsprechend qualifiziertes Personal im Sinn des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, 

BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2018, oder im Sinn 

des Oö. Sozialberufegesetzes zu erbringen. 

(2) Die Betreiberin bzw. der Betreiber einer meldepflichtigen Pflege- und 

Betreuungseinrichtung hat ein Hygienekonzept, insbesondere zur Reinigung, Desinfektion, 

Sterilisation, Ver- und Entsorgung, Warmwasseraufbereitung und Wäschegebarung 

festzulegen, und dessen Einhaltung sicherzustellen. 

(3) Die Größe und Ausstattung der Wohneinheiten sowie die sonstige Ausstattung der 

meldepflichtigen Pflege- und Betreuungseinrichtung haben den hygienischen, bau- und 

feuerpolizeilichen und sicherheitstechnischen Anforderungen zu entsprechen; der Zugang 

zur meldepflichtigen Pflege- und Betreuungseinrichtung, das Gebäude und die Ausstattung 

sind barrierefrei zu gestalten. 

§ 64d 

Zutritts-, Auskunfts- und Überprüfungsrechte 

(1) Meldepflichtige Pflege- und Betreuungseinrichtungen unterliegen der Kontrolle durch 

die Bezirksverwaltungsbehörde. Die Kontrolle kann auf Grund einer Beschwerde oder von 

Amts wegen wahrgenommen werden. 

(2) Den behördlichen Organen ist jederzeit der Zutritt zu den meldepflichtigen Pflege- 

und Betreuungseinrichtungen zu gewähren, die entsprechende Auskunft zu erteilen, die 

Einsichtnahme in und die Sicherstellung von erforderlichen Unterlagen zu ermöglichen sowie 

die Kontaktaufnahme mit den betreuten und betreuenden Personen zuzulassen. 

§ 64e 

Mängelbehebung und Untersagung 

(1) Werden bei der Ausübung der Kontrolle gemäß § 64d Abs. 1 Mängel festgestellt, hat 

die Behörde deren Behebung innerhalb einer angemessenen Frist aufzutragen. 

(2) Die Behörde kann die Untersagung des Betriebs einer meldepflichtigen Pflege- und 

Betreuungseinrichtung mittels Bescheid verfügen, wenn 

1. diese ohne Meldung gemäß § 64b Abs. 1 betrieben wird, oder 

2. dem Auftrag nach Abs. 1 nicht fristgemäß entsprochen wird, oder 

3. den zur Kontrolle zuständigen behördlichen Organen die im § 64d Abs. 2 festgelegten 

Zutritts-, Auskunfts- und Überprüfungsrechte verweigert werden. 

(3) Droht durch einen Mangel die ernstliche und erhebliche Gefährdung des Wohls von 

Bewohnerinnen bzw. Bewohnern, hat die Behörde den Betrieb der meldepflichtigen Pflege- 

und Betreuungseinrichtung auch ohne vorangegangenes Verfahren und vor Erlassung eines 
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Bescheids nach Abs. 2 die zur Untersagung des Betriebs notwendigen Maßnahmen an Ort 

und Stelle zu treffen. Über die Untersagung des Betriebs ist innerhalb von vier Wochen ein 

Bescheid zu erlassen. 

(4) Die Untersagung des Betriebs der meldepflichtigen Pflege- und 

Betreuungseinrichtung ist mit Bescheid aufzuheben, wenn nachgewiesen wird, dass der 

Grund für die Untersagung weggefallen ist. 

 

 

11. HAUPTSTÜCK 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

§ 65 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer einer Auskunftspflicht gemäß § 67 Abs. 5 

oder Abs. 6 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

(2) Verwaltungsübertretungen sind mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro zu bestrafen.  

§ 65 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. einer Auskunftspflicht gemäß § 67 Abs. 5 oder 6 nicht oder nicht rechtzeitig 

nachkommt, 

 2.  eine meldepflichtige Pflege- und Betreuungseinrichtung gemäß § 64b Abs. 1 ohne 

Meldung betreibt, 

 3.  als Betreiberin bzw. Betreiber einer meldepflichtigen Pflege- und 

Betreuungseinrichtung die Mindestqualitätsstandards gemäß § 64c nicht erfüllt oder 

 4. den zur Kontrolle zuständigen behördlichen Organen die Zutritts-, Auskunfts- und 

Überprüfungsrechte nach § 64d Abs. 2 verweigert oder deren Ausübung erschwert. 

(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1 sind mit einer Geldstrafe bis zu 

220 Euro zu bestrafen. 

(3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 2 sind mit einer Geldstrafe bis zu 

5.000 Euro, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. 

(4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3 und 4 sind mit einer Geldstrafe bis zu 

2.500 Euro zu bestrafen. 

§ 67 

Amtshilfe und Mitwirkungspflichten; Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Gerichte, Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen sowie die 

Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice haben auf Ersuchen einer 

Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder 

eines Trägers sozialer Hilfe die für die Beurteilung der Hilfebedürftigkeit, 

Rückerstattungspflicht oder Ersatzpflicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt nicht 

für Auskünfte aus Pflegschaftsakten. Die erforderlichen personenbezogene 

personenbezogenen Daten sind unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

tunlichst elektronisch zu übermitteln.  
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(2) Die Finanzämter haben auf Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der 

Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers sozialer Hilfe die 

im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches festgestellten Tatsachen 

bekanntzugeben, die für die Beurteilung der Hilfebedürftigkeit, Rückerstattungspflicht oder 

Ersatzpflicht erforderlich sind.  

(3) Die Bürgermeister haben auf Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der 

Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers sozialer Hilfe 

Meldeauskünfte zu erteilen, die eine hilfesuchende, hilfebedürftige oder ersatzpflichtige 

Person betreffen.  

(4) Die Träger der Sozialversicherung (sonstige Entscheidungsträger nach § 22 Abs. 1 

des Bundespflegegeldgesetzes) haben im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches 

auf Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder des 

Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers sozialer Hilfe über alle Tatsachen Auskunft 

zu erteilen, die Ansprüche aus der Sozialversicherung oder nach dem 

Bundespflegegeldgesetz oder die ein Beschäftigungsverhältnis betreffen, soweit dies für die 

Beurteilung der Hilfebedürftigkeit, Rückerstattungspflicht, Kostenersatzpflicht oder 

Ersatzpflicht erforderlich ist. Die erforderlichen personenbezogene (Anm: Richtig: 

personenbezogenen) Daten sind und unter Wahrung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen tunlichst elektronisch zu übermitteln.  

(5) Der Arbeitgeber einer ersatzpflichtigen Person hat auf Ersuchen einer 

Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder 

eines Trägers sozialer Hilfe innerhalb einer angemessenen Frist, die mindestens eine Woche 

betragen muß, über alle Tatsachen, die das Dienstverhältnis betreffen, Auskunft zu erteilen. 

In solchen Ersuchen sind jene Tatsachen, über die Auskunft verlangt wird, im einzelnen zu 

bezeichnen.  

(6) Personen, deren Einkommen für die Leistung sozialer Hilfe, für einen Kostenbeitrag 

oder Ersatz maßgeblich ist, haben auf Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der 

Landesregierung oder des Landesverwaltungsgerichts oder eines Trägers sozialer Hilfe die 

erforderlichen Erklärungen und Nachweise innerhalb einer angemessenen Frist, die 

mindestens eine Woche betragen muss, abzugeben bzw. vorzulegen, sofern nicht die 

Regelung des § 24 zur Anwendung gelangt.  

(7) Gemeinden sind zur Entgegennahme von Anträgen (§ 22 Abs. 1) sowie über 

Ersuchen einer Bezirksverwaltungsbehörde, der Landesregierung oder eines Trägers 

sozialer Hilfe zur Durchführung von Erhebungen und zur Mitwirkung bei der Leistung sozialer 

Hilfe verpflichtet. Die Aufgaben der Städte mit eigenem Statut als Träger sozialer Hilfe 

werden dadurch nicht berührt.  

(8) Die Gemeinden haben die Informationen gemäß § 30 Abs. 5 den in ihrem 

Gemeindegebiet wohnhaften Senioren zu übermitteln, sofern diese nicht mitgeteilt haben, 

daß sie auf diese Informationen verzichten. 

(8a) Die zur Besorgung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen 

personenbezogenen Daten der hilfebedürftigen Personen, ihrer Vertreterinnen bzw. 

Vertreter, ihrer zum Unterhalt verpflichteten Familienangehörigen sowie der mit ihnen im 

gemeinsamen Haushalt lebenden Personen wie Name, Geschlecht, Geburtsdatum, 
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Familienstand, Adresse, Staatsbürgerschaft, Sozialversicherungsnummer, Art und Ausmaß 

der gewährten Leistungen, Beruf, Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sonstige 

in den persönlichen Umständen gelegene Tatsachen, die für die Aufgabenbesorgung 

wesentlich sind, dürfen automationsunterstützt verwendet werden. Die Verwendung von 

Daten ist ausschließlich auf den mit diesem Gesetz verbundenen Zweck der Feststellung der 

Voraussetzungen oder der Höhe einer Leistung der Sozialhilfe oder von Rückerstattungs- 

oder Ersatzpflichten beschränkt. 

(9) Die Bezirksverwaltungsbehörden, die Landesregierung und die Träger sozialer Hilfe 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach diesem Landesgesetz sind als datenschutzrechtlich 

gemeinsam Verantwortliche ermächtigt, zum Zweck einer effizienten und effektiven, die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten sichernden und im Land Oberösterreich 

einheitlichen Gewährleistung von Leistungen nach diesem Landesgesetz die zur 

Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlichen 

personenbezogenen Daten gemeinsam zu verarbeiten. 

(10) Die Erfüllung von datenschutzrechtlichen Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, 

Löschungs- und sonstigen Pflichten obliegt jedem Verantwortlichen hinsichtlich jener 

personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm wahrgenommenen 

Aufgaben verarbeitet werden.  

(11) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus; sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) 

wahrzunehmen.  

(12) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere von besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten, sind zur Wahrung der Grundrechte und Interessen 

der betroffenen Personen die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Zweck der 

Sicherheit der Verarbeitung zu treffen.  
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Änderung des Oö. Chancengleichheitsgesetzes 

 

 
2. TEIL 

LEISTUNGEN 

 

3. HAUPTSTÜCK 

ORGANISATION DER LEISTUNGEN 

§ 27 

Anerkennung von Einrichtungen 

(1) Leistungen nach diesem Landesgesetz dürfen nur von anerkannten Einrichtungen 

erbracht werden. Die Personenbetreuung gemäß § 159 GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 45/2018, stellt keine Leistung nach diesem 

Landesgesetz dar. 

(2) Abs. 1 gilt nicht: 

1. für Einrichtungen in Oberösterreich, die ausschließlich Maßnahmen nach § 17 Abs. 2 

Z 3, 5 bis 7 sowie Abs. 3 Z 4 erbringen, oder die nach dem Oö. Kinder- und 

Jugendhilfegesetz 2014 - Oö. KJHG 2014, dem Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 - 

Oö. KAG 1997 oder dem Oö. Sozialhilfegesetz 1998 - Oö. SHG 1998 bewilligt 

wurden, soweit sichergestellt ist, dass den Anforderungen dieses Landesgesetzes 

entsprochen wird; 

2. für Einrichtungen außerhalb Oberösterreichs, wenn sie nach anderen Bestimmungen 

bewilligt wurden oder wenn in sonstiger Weise sichergestellt ist, dass den 

Anforderungen dieses Landesgesetzes entsprochen wird; 

3. für Menschen mit Beeinträchtigungen als Auftraggeber im Sinn des § 13 Abs. 4. 

(3) Der Antrag auf Anerkennung hat folgende Angaben zu enthalten: 

1. Name und Anschrift der Einrichtung, des Trägers und der zur Leitung der Einrichtung 

bestimmten Person; 

2.  Strafregisterbescheinigung der zur Leitung der Einrichtung bestimmten Person sowie 

gegebenenfalls einen Firmenbuchauszug des Trägers der Einrichtung; 

3.  Personenkreis, für den die Einrichtung bestimmt ist; 

4.  Beschreibung der vorgesehenen Leistungen und Maßnahmen; 

5.  Höchstzahl der von der Einrichtung zu betreuenden und begleitenden Menschen mit 

Beeinträchtigungen; 

6.  Anzahl, Qualifikation und Funktion des vorgesehenen Personals; 

7.  Raum- und Funktionsprogramm; 

8. Finanzierungsplan für Errichtung, Ausstattung und Betrieb; 

9. Brandschutzplan. 

(4) Die Anerkennung ist von der Landesregierung mit Bescheid zu erteilen, wenn 

1. auf Grund der Chancengleichheitsprogramme nach § 32 Abs. 3 ein Bedarf besteht, 

2. die wirtschaftlichen Grundlagen für die Errichtung und den dauerhaften Betrieb der 

Einrichtung gesichert sind, 
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3. das vorgelegte Raum-, Funktions- und Leistungskonzept 

- in baulicher, hygienischer, ausstattungsmäßiger und organisatorischer Hinsicht 

sowie 

- im Hinblick auf Anzahl, Qualifikation und Funktion des vorgesehenen Personals 

erwarten lässt, dass die Erbringung fachgerechter Leistungen nach § 5 Abs. 1 an die 

für die Einrichtung vorgesehenen Zielgruppen von Menschen mit Beeinträchtigungen 

dauerhaft gewährleistet ist. 

(5) Der Bedarf nach Abs. 4 Z 1 ist als gegeben anzusehen, wenn unter Bedachtnahme 

auf die örtlichen und regionalen Bedürfnisse eine Nachfrage nach Einrichtungen besteht und 

die Nachfrage nicht durch bereits bestehende Einrichtungen befriedigt werden kann. 

(6) Die Anerkennung nach Abs. 4 kann unter Bedingungen und Auflagen oder zeitlich 

beschränkt erteilt werden. 

(7) Die Anerkennung nach Abs. 4 ist zu widerrufen, wenn 

1. schwerwiegende Mängel im Sinn des § 29 Abs. 4 trotz eines diesbezüglichen 

Auftrags nicht oder sonstige Mängel, die zu einer Beeinträchtigung des Lebens, der 

Gesundheit oder der persönlichen Integrität des Menschen mit Beeinträchtigungen 

führen können, nicht innerhalb der festgesetzten Frist behoben wurden, 

2. erhebliche Mängel auftreten, die der Leiterin oder dem Leiter der Einrichtung 

zuzurechnen sind, oder 

3. den Organen der Landesregierung entgegen den Bestimmungen des § 29 Abs. 3 

während der Betriebszeiten der Einrichtung nicht der Zutritt zur Liegenschaft und 

allen Räumlichkeiten gewährt sowie nicht Einblick in die für die Vollziehung dieses 

Landesgesetzes erforderlichen schriftlichen Unterlagen gestattet wird. 

(8) Die Behörde kann vom Widerruf der Anerkennung nach Abs. 7 Z 2 absehen, wenn 

der Träger der Einrichtung die betreffende Leiterin oder den betreffenden Leiter der 

Einrichtung binnen angemessener Frist ihrer oder seiner Funktion enthebt. 

§ 29 

Kontrolle und Qualitätssicherung 

(1) Einrichtungen, die Leistungen nach diesem Landesgesetz erbringen, unterliegen der 

Kontrolle der Landesregierung. Diese ist dahingehend auszuüben, dass 

1. die Einrichtungen nach ihrer Führung und Ausstattung den Erfordernissen einer 

fachgerechten Leistungserbringung, insbesondere jenen nach § 27 Abs. 4, 

entsprechen, und 

2. die Interessenvertretungen eingebunden sind. 

(2) Die Landesregierung hat alle Einrichtungen 

1. hinsichtlich der im Abs. 1 bezeichneten Erfordernisse sowie der sparsamen, 

wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwendung der Entgelte nach § 30 Abs. 1 Z 6 

regelmäßig und 

2. auf entsprechendes Ersuchen einer Interessenvertretung nach § 37 zu überprüfen 

und den Trägern der Einrichtungen mit Bescheid die Behebung festgestellter Mängel 

unter Setzung einer angemessenen Frist aufzutragen. Eine Überprüfung kann 

erfolgen, wenn Umstände bekannt werden, die die Anzeigepflicht nach § 28 

begründen. 
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Werden die Mängel innerhalb der festgelegten Frist nicht behoben, so kann die 

Landesregierung die Erbringung aller oder einzelner Leistungen nach diesem Landesgesetz 

bis zur Beseitigung der Mängel durch Bescheid untersagen. 

(3) Die Träger der Einrichtungen sind verpflichtet, den Organen der Landesregierung 

während der Betriebszeiten der Einrichtung Zutritt zur Liegenschaft und allen Räumlichkeiten 

zu gewähren sowie Einblick in die für die Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen 

schriftlichen Unterlagen zu gestatten und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(4) Werden im Zuge einer Überprüfung nach Abs. 2 schwerwiegende Mängel festgestellt, 

mit denen eine das Leben, die Gesundheit oder persönliche Integrität von Menschen mit 

Beeinträchtigungen unmittelbar bedrohende Gefahr verbunden ist, kann die Landesregierung 

ohne vorausgegangenes Verfahren Maßnahmen zu ihrer Behebung an Ort und Stelle 

verfügen. Die Landesregierung hat über diese Maßnahme binnen zwei Wochen einen 

Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die verfügte Maßnahme als aufgehoben gilt. 

(4a) Werden Leistungen nach diesem Landesgesetz von Einrichtungen ohne 

Anerkennung im Sinn des § 27 Abs.1 iVm. Abs. 2 erbracht, so hat die Landesregierung die 

Schließung der Einrichtung mit Bescheid zu verfügen. Von der Schließung ist die zur 

Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständige Behörde (§ 49 Abs. 1) zu verständigen. 

Die Verfügung der Schließung ist aufzuheben, wenn der Grund für diese Maßnahme 

weggefallen ist. 

(4b) Besteht der begründete Verdacht, dass eine Einrichtung Leistungen nach diesem 

Landesgesetz ohne Anerkennung im Sinn des § 27 Abs. 1 iVm. Abs. 2 erbringt, so sind die 

Organe der Landesregierung zum Zutritt zu den Räumlichkeiten, zur Einsicht in die 

schriftlichen Unterlagen und zur Sicherstellung dieser Unterlagen ermächtigt. Den Organen 

der Landesregierung sind die zur Überprüfung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Überprüfungen dürfen auch ohne vorherige Anmeldung erfolgen. 

(4c) Überprüfungen gemäß Abs. 4b sind auf das erforderliche Ausmaß zu beschränken 

und unter Berücksichtigung der persönlichen und gesundheitlichen Bedürfnisse der 

Leistungsbezieherinnen bzw. Leistungsbezieher auszuüben. 

(4d) Der Zeitpunkt einer Untersagung nach Abs. 2 zweiter Satz oder einer Schließung 

nach Abs. 4a ist unter Berücksichtigung der Interessen dadurch betroffener Personen zu 

einem angemessenen Zeitpunkt festzusetzen. Die Untersagung oder Schließung ist jedoch 

mit sofortiger Wirkung auszusprechen, wenn die Erbringung der Leistung so mangelhaft ist, 

dass daraus eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Empfängerinnen bzw. 

Empfängern dieser Leistung entsteht. 

(4e) Für die Dauer der Schließung nach Abs. 4a ist der Einrichtung jede weitere 

Erbringung von Leistungen nach diesem Landesgesetz untersagt. 

(4f) Von der Untersagung nach Abs. 2 zweiter Satz oder einer Schließung nach Abs. 4a 

hat die Landesregierung unter Angabe der Bezeichnung der Einrichtung und deren Anschrift 

die Leistungsempfängerinnen bzw. Leistungsempfänger und alle oberösterreichischen 

Bezirksverwaltungsbehörden zu verständigen. 

(5) Das in Einrichtungen, die Leistungen nach diesem Landesgesetz erbringen, mit der 

Leistungserbringung befasste Personal hat der Sicherheitsbehörde den Verdacht der 

Vernachlässigung, Misshandlung oder des sexuellen Missbrauchs von Menschen mit 
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Beeinträchtigungen, die Leistungen und Maßnahmen von diesen Einrichtungen erhalten, 

unverzüglich zu melden. Der Verdacht der Vernachlässigung, Misshandlung oder des 

sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen ist überdies unverzüglich dem Kinder- und 

Jugendhilfeträger zu melden. Die Träger der Einrichtungen haben durch geeignete 

Maßnahmen Vorsorge zu treffen, dass das mit der Leistungserbringung befasste Personal 

derartige Verdachtsfälle erkennen und der zuständigen Behörde melden kann.  

6. TEIL 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

§ 47 

Amtshilfepflichten und Datenschutz 

(1) Die Gerichte, das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, das 

Arbeitsmarktservice sowie die Träger von Einrichtungen nach diesem Landesgesetz haben 

auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich 

des Landesverwaltungsgerichts die für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung, der 

Beitrags- oder der Kostenersatzpflicht nach diesem Landesgesetz erforderlichen Auskünfte 

über Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, Staatsbürgerschaft und 

Sozialversicherungsverhältnisse der anspruchsberechtigten sowie beitrags- und 

kostenersatzpflichtigen Personen, deren ehemalige oder derzeitige 

Beschäftigungsverhältnisse, Leistungen, die der Mensch mit Beeinträchtigungen wegen 

seiner Beeinträchtigungen bezieht oder geltend machen könnte, möglichst 

automationsunterstützt zu erteilen.  

(2) Die Finanzämter haben auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes 

berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts die im Rahmen ihres 

gesetzmäßigen Wirkungsbereichs festgestellten Tatsachen und Auskünfte über Name, 

Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse und Staatsbürgerschaft sowie Einkommensverhältnisse 

der beitrags- und kostenersatzpflichtigen Personen, die für die Beurteilung der 

Anspruchsberechtigung, der Beitrags- oder Kostenersatzpflicht nach diesem Landesgesetz 

erforderlich sind, möglichst automationsunterstützt bekannt zu geben und zu erteilen, sofern 

diese Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die den ersuchenden Behörden zugänglich sind, 

entnommen werden können.  

(3) Die Meldebehörden haben auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes 

berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts möglichst 

automationsunterstützt Meldeauskünfte betreffend Name, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Adresse und Staatsbürgerschaft der Personen zu erteilen, die Ansprüche nach diesem 

Landesgesetz geltend machen oder beitrags- oder kostenersatzpflichtig sind, soweit dies zur 

eindeutigen Identifizierung dieser Personen erforderlich ist. Die zur Vollziehung dieses 

Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts sind im 

Rahmen des § 17 Abs. 2 E-Government-Gesetz - E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, ermächtigt, 

zur amtswegigen Datenermittlung eine diesbezügliche elektronische Anfrage an das Zentrale 

Melderegister zu richten.  

(4) Die Träger der Sozialversicherung und die Entscheidungsträger nach § 22 Abs. 1 des 

Bundespflegegeldgesetzes - BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 138/2013 BGBl. I Nr. 51/2007, haben im Rahmen ihres 
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gesetzmäßigen Wirkungsbereichs auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes 

berufenen Behörden einschließlich des Landesverwaltungsgerichts über alle Tatsachen 

möglichst automationsunterstützt Auskunft zu erteilen, die Ansprüche aus der 

Sozialversicherung oder nach dem Bundespflegegeldgesetz - BPGG oder die ein 

Beschäftigungsverhältnis betreffen, und die für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung, 

der Beitrags- oder der Kostenersatzpflicht nach diesem Landesgesetz erforderlich sind.  

(5) Personen, deren Einkommen für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung, der 

Beitrags- oder der Kostenersatzpflicht nach diesem Landesgesetz maßgeblich ist, haben auf 

Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich 

des Landesverwaltungsgerichts die erforderlichen Erklärungen und Nachweise innerhalb 

einer angemessenen Frist abzugeben oder vorzulegen.  

(6) Die zur Vollziehung dieses Landesgesetzes berufenen Behörden einschließlich des 

Landesverwaltungsgerichts dürfen die für die Vollziehung erforderlichen personenbezogenen 

Daten, das sind solche betreffend Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, 

Staatsbürgerschaft, Sozialversicherungsverhältnisse, individueller Hilfebedarf, Art der 

Beeinträchtigungen (Sinnesbeeinträchtigung, körperliche, geistige und psychische 

Beeinträchtigung) und Pflegegeldeinstufung der Personen, die Ansprüche nach diesem 

Landesgesetz geltend machen oder beitrags- oder kostenersatzpflichtig sind, im Einklang mit 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nur soweit verarbeiten und an Beteiligte des 

jeweiligen Verfahrens, an zu diesem Verfahren beigezogene Sachverständige sowie an 

ersuchte oder beauftragte Behörden übermitteln, als dies für die Beurteilung der 

Anspruchsberechtigung, der Beitrags- oder der Kostenersatzpflicht erforderlich ist. Zur 

eindeutigen Identifikation dieser Personen ist das bereichsspezifische Personenkennzeichen 

zu verwenden.  

(7) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden sind als 

datenschutzrechtlich gemeinsam Verantwortliche ermächtigt, zum Zweck einer effizienten 

und effektiven, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten sichernden Gewährleistung von 

Leistungen nach diesem Landesgesetz die zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich 

übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten der Personen, die 

Ansprüche nach diesem Landesgesetz geltend machen oder beitrags- oder 

kostenersatzpflichtig sind, gemeinsam zu verarbeiten. Die Träger der sozialen Hilfe bzw. der 

bedarfsorientierten Mindestsicherung sind ermächtigt, die zur Wahrnehmung der ihnen 

gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten dieser 

gemeinsamen Verarbeitung abzufragen.  

(7a) Die Erfüllung von datenschutzrechtlichen Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, 

Löschungs- und sonstigen Pflichten obliegt jedem Verantwortlichen hinsichtlich jener 

personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm wahrgenommenen 

Aufgaben verarbeitet werden.  

(7b) Die Landesregierung übt die Funktion des datenschutzrechtlichen 

Auftragsverarbeiters aus. Sie hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 

Abs. 3 lit. a bis h der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) 

wahrzunehmen.  
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(7c) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere von besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten, sind zur Wahrung der Grundrechte und Interessen 

der betroffenen Personen die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Zweck der 

Sicherheit der Verarbeitung zu treffen.  

(8) Personenbezogene Daten aus der Verarbeitung nach Abs. 7 dürfen nach Maßgabe 

der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Einzelfall nur dann an Erbringer von 

Leistungen nach diesem Landesgesetz übermittelt werden, wenn dies zur Abwicklung und 

Erbringung von Leistungen nach diesem Landesgesetz erforderlich ist und sonstige 

Möglichkeiten, die weniger in die Schutzinteressen der Betroffenen eingreifen, nicht gegeben 

sind. Jede Übermittlung ist so zu protokollieren, dass deren Zulässigkeit überprüfbar ist. Die 

Protokollaufzeichnungen sind drei Jahre aufzubewahren.  

(9) Die Landesregierung wird ermächtigt, in und zur Ausübung der Kontrolle und 

Qualitätssicherung nach § 29 im unbedingt notwendigen Ausmaß die persönlichen Daten 

betreffend die Qualifikation der in Einrichtungen tätigen Personen sowie die persönlichen 

Daten betreffend Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, Betreuungsschlüssel bzw. 

Betreuungsaufwand, individueller Hilfebedarf, Art der Beeinträchtigungen 

(Sinnesbeeinträchtigung, körperliche, geistige und psychische Beeinträchtigung), 

Pflegegeldeinstufung, Kostenträger, durchschnittliche Anwesenheitszeit in Maßnahmen der 

Oö. Behindertenhilfe, Produktion/Tätigkeitsbereiche, Art der Bildungsziele und diverse 

Fertigkeiten der Menschen mit Beeinträchtigungen, die in solchen Einrichtungen Leistungen 

nach diesem Landesgesetz in Anspruch nehmen, unter größtmöglicher Schonung des 

Anspruchs auf Geheimhaltung dieser Daten zu verwenden. 

(10) Name und Adresse von Personen und Einrichtungen, die Leistungen nach diesem 

Landesgesetz erbringen, Art und Höhe der angebotenen und erbrachten Leistungen sowie 

Daten zur Leistungsabgeltung können automationsunterstützt verarbeitet werden. 

(11) Daten nach Abs. 7 bis 10 sind unverzüglich zu löschen, soweit sie nicht in 

anhängigen oder einzuleitenden Verfahren benötigt werden, jedenfalls aber sieben Jahre 

nach Ende der Gewährung einer Leistung nach diesem Landesgesetz bzw. nach Abschluss 

der im Abs. 9 genannten Kontrolle und Qualitätssicherung. 

§ 50 

Strafbestimmungen 

Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Behörde 

1. mit Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, wer 

a)  die nach § 27 Abs. 6 vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen nicht einhält; 

b)  die Anzeigepflicht nach § 28 verletzt; 

c) entgegen § 29 Mängel nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt; 

2. mit Geldstrafe von 5.000 Euro bis zu 30.000 Euro zu bestrafen, wer 

a) eine Einrichtung ohne die nach § 27 Abs. 1 iVm. Abs. 2 erforderliche Anerkennung 

betreibt; 

b) entgegen den Bestimmungen des § 29 Abs. 3 bzw. des § 29 Abs. 4b den Zutritt 

nicht gewährt, die zur Überprüfung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, den 
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Einblick in die schriftlichen Unterlagen nicht gewährt oder die Sicherstellung dieser 

Unterlagen nicht gestattet; 

c) gegen § 29 Abs. 4e verstößt. 

§ 50 

Strafbestimmungen 

Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 

5.000 Euro zu bestrafen, wer 

 1.eine Einrichtung ohne die nach § 27 erforderliche Anerkennung betreibt, 

 2.die nach § 27 Abs. 6 vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen nicht einhält, 

 3.die Anzeigepflicht nach § 28 verletzt, 

 4.entgegen § 29 Mängel nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, 

 5.entgegen den Bestimmungen des § 29 Abs. 3 den Organen der Landesregierung während 

der Betriebszeiten der Einrichtung den Zutritt zur Liegenschaft und allen Räumlichkeiten 

nicht gewährt, oder Einblick in die für die Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen 

schriftlichen Unterlagen nicht gestattet und die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt. 

 

 

Artikel III 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung im 

Landesgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft. 

(2) Bereits vor dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes bestehende, nicht anerkannte 

und nicht von der Anerkennungspflicht ausgenommene Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich dieses Landesgesetzes fallen, 

haben ihrer Meldepflicht gemäß § 64b Abs. 1 Oö. Sozialhilfegesetz 1998 binnen drei 

Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes nachzukommen. 

Artikel III 

In-Kraft-Treten 

(Anm: Bestimmung aus der Stammfassung LGBl. Nr. 41/2008) 

(1) Artikel I und II dieses Landesgesetzes treten mit 1. September 2008 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt das Oö. Behindertengesetz 1991 - Oö. BhG 1991, neuerlich beschlossen 

durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 63/1997, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. 

Nr. 11/2007, außer Kraft. Sofern in anderen landesrechtlichen Vorschriften auf 

Bestimmungen des Oö. BhG 1991 verwiesen wird, gelten an deren Stelle die 

entsprechenden Vorschriften des Artikel I dieses Landesgesetzes. 

(2) Verordnungen auf Grund des Artikel I dieses Landesgesetzes dürfen bereits von dem 

seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden, jedoch frühestens mit dem im 

Abs. 1 genannten Tag in Kraft ggesetzt werden 

 


